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Allgemeine Regeln für die Ferienwohnung in Westendorf  
 
 

Hüttengemeinschaft Westendorf  
Glonersbühlhof, Bergliftstr.76  
(bei Fam. Josef Auer) 
A – 6363 Westendorf (Tirol) 
 
 

1. Belegung / Buchung der Ferienwohnung : 
 

Buchungen für Mitglieder der Hüttengemeinschaft für die kommende Wintersaison (vom 15. Dezember des 
selben Jahres bis 15. April des darauf folgenden Jahres) können vorrangig vom 15. – 30. September erfolgen. 
Jeweils am 15. September findet in den Räumen der  
TBN-Geschäftsstelle (Allmandstr.14 in Neckarhausen / Tel. 07022 / 250361) von 18 Uhr – 19 Uhr ein 
persönlicher Buchungstag für Hüttenmitglieder statt (an diesem Tag keine tel. Buchung möglich !).   
Es gilt das Prinzip „wer zuerst kommt mahlt zuerst“. 
Falls der 15. September auf einen Feiertag oder Wochenende fällt wird der nächstmögliche Werktag zum  
persönlichen Buchungstag. 
Ab dem 01. Oktober haben dann auch Nichtmitglieder die Möglichkeit Buchungen vorzunehmen.  
 

Es ist bei der Anmeldung jeweils eine verantwortliche Person mit Anschrift, Telefonnummer und ggf. 
Mobilnummer und E-Mail-Adresse anzugeben (Anmeldeformulare liegen in der TBN-Geschäftsstelle aus oder 
können vom Wohnungswart angefordert werden). 
 

Die Anmeldung wird erst wirksam wenn der Gesamtbetrag bzw. eine Anzahlung von 150 € bis spätestens  
1 Woche nach der schriftlichen Buchung auf das Konto : 
Westendorf  
VOBA Kirchheim-Nürtingen,  
BLZ. 612 901 20  
Konto-Nr.: 75758008  
Verwendungszweck „Anzahlung FeWo.“  
eingegangen ist. 
Ist dies nicht der Fall kann die FeWo. an 3. vermietet werden. 
 

Die Abrechnung bzw. Restzahlung muss spätestens 1 Woche nach dem Abreisetag erfolgen. 
Entsprechendes Abrechnungsformular wird bei der Buchung ausgehändigt und muss vom Verantwortlichen 
komplett ausgefüllt und in der TBN-Geschäftsstelle  abgegeben werden. 
(Möglich auch per Fax direkt an den Wohnungswart unter 07022 / 70893-99 oder per Mail unter 
j.sterr@thumm-sterr.de) 
Die Restzahlung erfolgt ebenfalls auf o. g. Konto,  
Verwendungszweck „Restzahlung FeWo.“ 
 
2. An- bzw. Abreise : 
 

Der Wohnungsschlüssel steckt i.R. im Türschloss. Falls nicht muss er bei Fam. Josef Auer (ein Haus oberhalb 
der FeWo) abgeholt werden.  
 

Bettwäsche und Geschirrtücher (befinden sich im Schrank im EG., Flur hinten links) werden vom Vermieter 
komplett zur Verfügung gestellt. 
 

Der Mieter muss vor der Abreise die Betten abziehen und die Bettwäsche und Geschirrtücher in den 
vorgesehenen Wäschesack im vorne im Flur legen.  
 

An- bzw. Abreisetag ist der Freitag und kann ggf. nach Absprache mit dem Wohnungswart bzw. mit den  
An- und Abreisenden entsprechend geändert werden. 
 

Am Abreisetag muss die FeWo. bis spätestens 12 Uhr im gereinigten Zustand verlassen sein, 
d.h. Müll entsorgen (s. unter Abs.4), Küche, Bad, WC`s und Hausflur nass wischen, die übrigen Zimmer 
staubsaugen (ggf. auch nass wischen) und das Geschirr spülen und aufräumen. 
 

Die Asche vom Kaminofen muss entweder im Mülleimer oder auf der Wiese entsorgt werden.  
 

Lebensmittel und sonstige Gegenstände dürfen nicht in der FeWo zurückgelassen werden ! 
 
3. Sonstiges : 
 

Das Holz für den Kaminofen befindet sich links hinter dem Haus an der Außenwand.  
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4. Müllentsorgung : 
 

Neben dem Haus werden verschiedene Tonnen für Hausmüll, Papier (Kartonagen),  
Glas (Korken, Deckel u.s.w. abschrauben und entspr. entsorgen),  
Kunststoffe (Tetrapacks, Tüten, Folien, Joghurtbecher u.s.w. müssen sauber ausgespült sein)  
und Blech (Dosen u.s.w. müssen sauber ausgespült sein, Kronenkorken, Alufolie u.s.w.)   
zur Verfügung gestellt. 
Auf die Mülltrennung ist unbedingt zu achten. 
 
5. Hausordnung : 
 

Es gilt ein komplettes Rauchverbot in sämtlichen Räumen der FeWo. 
 

Da sich in dem Haus noch weitere Ferienwohnungen befinden ist auf gegenseitige Rücksichtnahme zu achten.   
 

Mit der Ferienwohnung und deren Inventar ist sorgsam umzugehen. 
 

Eltern haften für Ihre Kinder. 
 
6. Vorhandene Räumlichkeiten : 
 

Im Erdgeschoss :  
 

Wohnküche  
mit Abstellraum : Komplette Kücheneinrichtung mit Geschirr, Herd, Spüle, Geschirrspüler, 2 Kühlschränke,  

Kaffeemaschine, großer Tisch mit Eckbank und Stühlen, sonstige Möbel 
 

Wohnzimmer : Sofa, Kaminofen, TV, Eckbank, Tische und Stühle 
 

Schlafzimmer 1+2 : Jeweils Doppelbett (2-Bettzimmer), Schrank, Sofa, Waschbecken, sonstige Möbel 
 

Bad / WC`s : Bad mit 2 Duschen und 2 Waschbecken, 2 separate WC`s 
 
 

Im Untergeschoss :  
 

Schlafzimmer 3 : Doppelbett (2-Bettzimmer), Schrank, Sofa, sonstige Möbel 
 

Schlafzimmer 4 : Doppelbett, 2 Stockbetten (6-Bettzimmer), Schrank, sonstige Möbel 
Spielezimmer Tischtennisplatte, Tischkicker, Darts, u.s.w. 
 

Trockenraum : Zum trocknen von Skistiefel und Kleidung 
 
Die Zuteilung der einzelnen Schlafräume ist bei den Mietern intern zu regeln ! 
 

 
7. Preise : Wintersaison (vom 15. Dezember bis 15. April) 

Hüttenmitglieder  16 € / Person und Nacht  
Nichtmitglieder 19 € / Person und Nacht   
Kinder bis 15 Jahre : 10 € (von Mitgliedern) / 12 € (von Nichtmitgliedern) 
   (inkl. Kurtaxe und Bettwäsche) 
Achtung : Für die Wintersaison beträgt Mindestübernachtungspauschale 60€/Nacht !  
 
 
Sommersaison (vom 16. April bis 14. Dezember) 
Hüttenmitglieder  13 € / Person und Nacht  
Nichtmitglieder 15 € / Person und Nacht   
Kinder bis 15 Jahre : 7 € (von Mitgliedern) / 9 € (von Nichtmitgliedern) 
   (inkl. Kurtaxe und Bettwäsche) 
Summer Special : Pauschale von 450 € für die komplette FeWo. für 1 Woche (7 Übernachtungen)  

(inkl. Kurtaxe und Bettwäsche) 
Achtung : Für die Sommersaison beträgt Mindestübernachtungspauschale 35€/Nacht !  

 
Buchungen / 
Kontakt :  
Hüttengemeinschaft Westendorf 
TBN Geschäftsstelle : Allmandstr.14, 72622 Nürt.-Neckarhausen, Tel. 07022 - 250361 
Wohnungswart  :   Jürgen Sterr     Tel.: 0172 - 9058513  /  e-mail: j.sterr@thumm-sterr.de 
               Fax.: 07022 – 70893-99 

8. Vorbehalt : 
 

Der Ausschuss behält sich vor diese Regeln, falls erforderlich, zu ändern oder im Einzelfall entsprechend zu 
entscheiden. 
 
Der Ausschuss 
Stand : 01. September 2010 


